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nen eine bestimmte Spur oder Folge einer strafbaren Hand
lung vorhanden ist.

(3) Die Anordnung steht dem Richter, im Ermittlungsver
fahren dem Staatsanwalt und bei Gefahr im Verzüge auch den 
Untersuchungsorganen zu.

(4) Maßnahmen zur Blutalkoholbestimmung und erken- 
mmgsdienstliche Maßnahmen können durch den Staatsanwalt 
und die Untersuchungsorgane zur Prüfung des Verdachts einer 
Straftat auch vor Einleitung eines Ermittlungsverfahrens an
geordnet werden.

§45
Leichenschau, Leichenöffnung

(1) Die Leichenschau wird vom Staatsanwalt unter Zuzie
hung eines Arztes, die Leichenöffnung im Beisein des Staats
anwaltes von zwei Ärzten, unter denen sich ein Facharzt für 
pathologische Anatomie oder Gerichtsmedizin befinden muß, 
vorgenommen. Dem Arzt, der den Verstorbenen während der 
dem Tod unmittelbar vorausgegangenen Krankheit behandelt 
hat, ist die Leichenöffnung nicht zu übertragen. Er kann je
doch aufgefordert werden, der Leichenöffnung beizuwohnen, 
um aus der Krankheitsgeschichte Aufschlüsse zu geben.

(2) Zur Besichtigung oder Öffnung einer schon beerdigten 
Leiche ist ihre Ausgrabung statthaft. Zur Feststellung der 
Todesursache kann auch eine Urne geöffnet werden.

§46

Entschädigung von Sachverständigen
Der Sachverständige hat nach Maßgabe der gesetzlichen 

Bestimmungen Anspruch auf Entschädigung für Zeitversäum
nisse, Erstattung der ihm entstandenen Auslagen und ange
messene Vergütung für seine Tätigkeit.

Aussagen von Beschuldigten und Angeklagten
§47

Vernehmung von Beschuldigten und Angeklagten
(1) Der Beschuldigte und der Angeklagte sind zu der gegen 

sie erhobenen Beschuldigung zu vernehmen. Sie sind dabei 
auf das Recht, Beweisanträge zu stellen, hinzuweisen. Die 
Beweisantfäge sind zu protokollieren.

(2) Bei der Vernehmung zur Sache ist dem Beschuldigten 
und dem Angeklagten Gelegenheit zu geben, sich zusammen
hängend zu der gegen ihn erhobenen Beschuldigung zu 
äußern.

§48
Ladung

(1) Ladungen Beschuldigter und Angeklagter sind in schrift
licher Form varzunehmen. Die Ladung soll den Hinweis ent
halten, daß im Falle des Ausbleibens Vorführung erfolgt. Im 
Ermittlungsverfahren kann die Ladung auch mündlich erfol
gen.

(2) Beschuldigte und Angeklagte können ohne Ladung zur 
Vernehmung vorgeführt werden, wenn Fluchtverdacht oder 
Verdunklungsgefahr besteht.

Beweisgegenstände und Aufzeichnungen
§49

Begriff
(1) Beweisgegenstände sind Sachen, die durch ihre Beschaf

fenheit und Eigenart oder ihre Beziehung zu der Handlung, 
die Gegenstand der Untersuchung ist, Aufschluß über die 
Straftat, ihre Ursachen und Bedingungen sowie den Beschul
digten oder den Angeklagten geben.

(2) Aufzeichnungen sind Schriftstücke oder in anderer Form 
fixierte Mitteilungen, deren Inhalt für die Aufklärung der 
Handlungen, deren Ursachen und Bedingungen und der Person 
des Beschuldigten oder des Angeklagten von Bedeutung sind.

§50
Besichtigungsprotokolle

(1) Der Staatsanwalt und die Untersuchungsorgane können 
Besichtigungen durchführen, wenn die direkte Beobachtung 
oder Wahrnehmung bestimmter Ereignisse, Gegenstände oder 
Orte zur allseitigen Aufklärung der Straftat erforderlich ist. 
Dabei ist die Rekonstruktion von Vorgängen zulässig.

(2) Zur Besichtigung können Sachverständige herangezogen 
werden.

(3) Über die Besichtigung ist ein Protokoll aufzunehmen. Es 
muß ein vollständiges und wirklichkeitsgetreues Bild des 
Gegenstandes der Besichtigung vermitteln. Zu diesem Zweck 
soll es durch Fotografien, Zeichnungen oder Skizzen ergänzt 
werden.

§51
Beweiserhebung

(1) Beweisgegenstände sind in der Hauptverhandlung vor
zulegen; soweit diese Möglichkeit auf Grund der Beschaffen
heit des Beweisgegenstandes nicht besteht, sind Fotografien, 
Zeichnungen oder Skizzen anzufertigen und zu den Akten zu 
nehmen.

(2) Aufzeichnungen sollen im Original bei den Strafakten 
aufbewahrt werden. Sie sind in der Hauptverhandlung im 
erforderlichen Umfang zur Kenntnis zu bringen.

Z w e i t e r  A b s c h n i t t  
Besondere Formen der Mitwirkung der Bürger

§52
Schöffen

Die Schöffen sind vom Volke gewählte, gleichberechtigte 
Richter. Sie erfüllen ihre Aufgaben im Strafverfahren, indem 
sie insbesondere
— aktiv an den im Eröffnungsverfahren zu treffenden Ent

scheidungen, an der Vorbereitung und Durchführung der 
Hauptverhandlung und an der Urteilsfindung sowie an 
den Entscheidungen zur Verwirklichung von Maßnahmen 
der strafrechtlichen Verantwortlichkeit teilnehmen;

— in den Betrieben und Wohngebieten an der Auswertung 
von Strafverfahren teilnehmen, die Ursachen und Bedin
gungen von Straftaten überwinden helfen und zur Beach
tung der Gerichtskritik beitragen;

— die kollektive Erziehung von straffällig gewordenen Bür
gern und die Wiedereingliederung entlassener Strafgefan
gener in das gesellschaftliche Leben unterstützen;

— den gesellschaftlichen Organen der Rechtspflege Hilfe bei 
der Beratung und Entscheidung von nicht erheblich ge
sellschaftswidrigen Vergehen gewähren.

§53
Vertreter der Kollektive

(1) Vertreter der Kollektive wirken zur allseitigen Aufklä
rung der Straftaten, ihrer Ursachen und Bedingungen und 
der Persönlichkeit des Beschuldigten und des Angeklagten 
im Interesse der Feststellung der strafrechtlichen Verantwort
lichkeit am Strafverfahren mit. Sie festigen durch ihre Tätig
keit die Verbindung zwischen den Bürgern und dem Gericht, 
dem Staatsanwalt und den Untersuchungsorganen, vermitteln 
wechselseitig die Erfahrungen und tragen zur Erziehung und 
Selbsterziehung des straffällig gewordenen Bürgers und zur 
Verhütung weiterer Straftaten bei. Sie wirken an der Haupt
verhandlung mit und haben dem Kollektiv über deren Er
gebnisse zu berichtend

(2) Als Vertreter der Kollektive können aus dem Arbeits
und Lebensbereich des Beschuldigten oder des Angeklagten 
Vertreter von sozialistischen Brigaden, Arbeitsgemeinschaf-


